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VERORDNUNG (EWG Nr. 1219/91 DER KOMMISSION
vom 8 . Mai 1991

zur Festsetzung des Mindesteinfuhrpreises für bestimmte Verarbeitungs
erzeugnisse aus Kirschen für das Wirtschaftsjahr 1991/92

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN t­

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 426/86 des Rates
vom 24. Februar 1986 über die gemeinsame Marktorgani­
sation für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und
Gemüse ('), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 2201 /90 (2), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 6,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1201 /88 des Rates
vom 28 . April 1988 zur Einführung von Mechanismen bei
der Einfuhr bestimmter Verarbeitungserzeugnisse aus
Sauerkirschen mit Ursprung in Jugoslawien (3), geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 2781 /90 (4), insbeson­
dere auf Artikel 5 Absatz 1 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

In der Verordnung (EWG) Nr. 3225/88 des Rates (5)
wurden die Grundregeln für die Anwendung des Mindest­
einfuhrpreises für bestimmte verarbeitete Kirschen festge­
legt.

Gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr.
426/86 wird der Mindesteinfuhrpreis insbesondere unter
Berücksichtigung folgender Faktoren festgesetzt :
— des Frei-Grenze-Preises bei der Einfuhr in die
Gemeinschaft,

— der Weltmarktpreise,
— der Lage auf dem Gemeinschaftsmarkt,
— der Entwicklung des Handels mit den Drittländern .
Aufgrund der vorgenannten Kriterien muß für das Wirt­
schaftsjahr 1991 /92 für bestimmte im Anhang I Teil B
der Verordnung (EWG) Nr. 426/86 genannte Verarbei­
tungserzeugnisse aus Kirschen ein Mindesteinfuhrpreis
festgesetzt werden. Der so festgesetzte Mindestpreis muß
für die gleichen im Anhang I der Verordnung (EWG) Nr.
1201 /88 aufgeführten Erzeugnisse mit Ursprung in Jugo­
slawien gelten .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus­
schusses für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und
Gemüse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
426/86 und Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 1201 /88 gilt für alle im Anhang dieser Verordnung
aufgeführten Erzeugnisse im Wirtschaftsjahr 1991 /92 der
dort angegebene Mindesteinfuhrpreis .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 10 . Mai 1991 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 8 . Mai 1991 j
Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission
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ANHANG

(In ECU/100 kg Eigengewicht)

KN-Code Warenbezeichnung Mindest­
einfuhrpreis

ex 0811

ex 0811 90

ex 0811 90 10

ex 0811 90 10

ex 0811 90 10

ex 0811 90 10

ex 0811 90 10

ex 081 1 90 30

ex 081 1 90 30

ex 0811 90 30

ex 0811 90 30

ex 0811 90 30

ex 0811 90 90

ex 0811 90 90

ex 0811 90 90

ex 0811 90 90

ex 0811 90 90

ex 0812

0812 10 00

ex 0812 10 00

ex 0812 10 00

2008

2008 60

2008 60 51

2008 60 59

2008 60 61

2008 60 69

2008 60 71

2008 60 79

2008 60 91

2008 60 99

Früchte,' auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, auch mit Zusatz
von Zucker oder anderen Süßmitteln :
— andere :

— — mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln :

— — — mit einem Zuckergehalt von mehr als 13 GHT :
— — — — Sauerkirschen (Prunus cerasus):
— — — — — nicht entsteint

— — — — — andere

— — — — andere Kirschen :

— — — — — nicht entsteint

— — — — — andere

— — — andere :

— — — — Sauerkirschen (Prunus cerasus) :
— — — — — nicht entsteint

— — — — — andere

— — -r — andere Kirschen :

— — — — — nicht entsteint

— — — — — andere

— — andere :

— — — andere :

— — — — Sauerkirschen (Prunus cerasus):
— — — — — nicht entsteint

— — — — — andere

— — — — andere Kirschen :

_____ nicht entsteint

— — — — — andere

Früchte, vorläufig haltbar gemacht (z. B. durch Schwefeldioxid oder
Wasser, dem Salz, Schwefeldioxid oder andere vorläufig konservierend
wirkende Stoffe zugesetzt sind), zum unmittelbaren Genuß nicht
geeignet :
— Kirschen :

— — Sauerkirschen (Prunus cerasus)
— — andere

Früchte und andere genießbare Pflanzenteile, in anderer Weise zube­
reitet oder haltbar gemacht, auch mit Zusatz von Zucker, anderen
Süßmitteln oder Alkohol, anderweitig weder genannt noch inbegriffen :
— Kirschen :

— — ohne Zusatz von Alkohol :

— — — mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit
einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg :

— — — — Sauerkirschen (Prunus cerasus)
— — — — andere

— — — mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit
einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger :

— — — — Sauerkirschen (Prunus cerasus)
— — — — andere

— — — ohne Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen
mit einem Gewicht des Inhalts von :

— — — — 4,5 kg oder mehr :
— — — — — Sauerkirschen (Prunus cerasus)
— — — — — andere

— — — — weniger als 4,5 kg :
— — — — — Sauerkirschen (Prunus cerasus)
— — — — — andere

48,20
54,50

48,20
54,50

48,20
54,50

48,20
54,50

48,20
54,50

48,20
54,50

60,80
60,80

67,10
67,10

53,70
53,70

58,70
58,70


